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R. Maier: NS-Kriminalität vor Gericht

Die zur justiziellen Bearbeitung der nationalsozia-
listischen Gewaltverbrechen (NSG) erschienene Ã¤ltere
wie jÃ¼ngere Literatur basiert durchweg auf der Unter-
suchung der Urteile der Strafprozesse. Siehe z.B. Kers-
tin Freudiger, Die juristische Aufarbeitung von NS-
Verbrechen (= BeitrÃ¤ge zur Rechtsgeschichte des 20.
Jahrhunderts, Bd. 33), TÃ¼bingen 2002, oder die vom
NRW-Justizministerium herausgegebene, bislang in 17
BÃ¤nden (1993-2008) erschienene Schriftenreihe âJuris-
tische Zeitgeschichteâ. Regina Maiers Studie, eine Dis-
sertation, hat eine breitere Grundlage. Sie wertet jeweils
das gesamte verfÃ¼gbare Prozessmaterial von der An-
zeige bis zur Haftakte aus. RÃ¤umlich und zeitlich ist
ihre Untersuchung begrenzt. Maier untersucht 78 NSG-
Verfahren vor den hessischen Landgerichten Kassel und
Marburg von 1945 bis 1955. Akribisch geht sie dabei in
die Einzelheiten, wendet sich allen Seiten des prozessua-
len Geschehens zu.

Einleitend stellt Maier die vom alliierten wie vom
deutschen Strafrecht gesetzten normativen Bedingun-
gen dar. Es folgt eine Kurzbeschreibung von 34 Verfah-
ren, auf die sie sich im Weiteren hÃ¤ufig beziehen wird.
Sie gliedert ihre FÃ¤lle nach Delikt und Chronologie â
was nicht immer stimmig sein kann â in drei Grup-
pen: erstens Landfriedensbruch, KÃ¶rperverletzung,
NÃ¶tigung und Freiheitsberaubung als Straftaten der
FrÃ¼hphase ab 1933 bis hin zu den Novemberpogro-
men, zweitens KÃ¶rperverletzung an Zwangsarbeitern
und HÃ¤ftlingen und drittens Totschlag und Mord als
Verbrechen der Endphase des âDritten Reichesâ.

DemHauptteil liegt dann die Chronologie des Verfah-
rensablaufs zugrunde. Beginnendmit den Details der An-
zeigen fÃ¼hrt sie Ã¼ber die Ermittlungen und die Ankla-
geschrift zur Urteilsfindung und endet nach der Analy-
se der Revisionen mit einer Bestandsaufnahme der Straf-
verbÃ¼Ãung. Es folgt abschlieÃend eine Betrachtung der
Haltung des hessischen Ministeriums der Justiz, der US-
MilitÃ¤rbehÃ¶rden und der nordhessischen (LG Kassel)
und mittelhessischen (LG Marburg) Ãffentlichkeit.

Initiiert wurden die Verfahren in der Regel durch
Anzeigen von NS-Opfern und deren UnterstÃ¼tzern,
von der MilitÃ¤rregierung oder durch Spruchkammer-
erkenntnisse. Nur etwa jedes fÃ¼nfte Verfahren ging auf
staatsanwaltliche EigenaktivitÃ¤t zurÃ¼ck, dann wie-
derum oft im unvermeidlichenGefolge eines anderenNS-
Prozesses.

In den anschlieÃenden Ermittlungen dominierten die
Angaben von Entlastungszeugen und Beschuldigten aus
der MehrheitsbevÃ¶lkerung schon durch deren starke
quantitative PrÃ¤senz. NS-Opfer und Belastungszeugen
vertraten Minderheiten, die sie als nicht ins Ausland ab-
gewanderte NS-Ãberlebende nun wiederum erst recht
waren. Zudem schwÃ¤chten sie â anders als die Entlas-
tungszeugen â âunter dem Druck der allgemeinen den
Angeklagten gÃ¼nstigen AtmosphÃ¤reâ (S. 311) â im
Laufe eines Verfahrens ihre ursprÃ¼nglichen Aussagen
nicht selten zu deren Gunsten ab. Maier stellt eine un-
terschiedliche Haltung der Richter gegenÃ¼ber den Zeu-
gen fest. Die Richter stellten âdie GlaubwÃ¼rdigkeit der
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Opfer-Zeugen […] nicht selten in Abredeâ, wÃ¤hrend sie
âdie Problematik der Behauptungen von Beschuldigten
sowie von TÃ¤ter- und Entlastungszeugen nicht einmal
erwÃ¤hntenâ, und zwar bis hin zur âUnterschlagung von
Beschuldigungenâ (S. 171f.).

Uninteressiert waren sie auch an den NS-Biografien
der Entlastungszeugen. So vermieden sie es, Befangen-
heit annehmen zu mÃ¼ssen, wie sie in vielen FÃ¤llen
nahegelegen und sicher nicht selten auf sie selbst zu-
getroffen hÃ¤tte. Auf diesem Weg waren die Weichen
fÃ¼r milde Urteile gestellt. Maier bemerkt, dass kaum
einmal der Strafzweck thematisiert wurde. Da die umge-
staltete politische, gesellschaftliche und Rechtsordnung
sowohl die Spezial- als auch (zumindest) die negative Ge-
neralprÃ¤vention obsolet gemacht hatten, wÃ¤ren das
vor allem SÃ¼hne und Schuldausgleich gewesen. Mai-
er geht ausfÃ¼hrlich der Strafzumessung nach. Strafver-
schÃ¤rfende Gesichtspunkte (Leiden der Opfer, âScha-
den fÃ¼r deutsches Volkâ) wurden gering gewichtet und
selten angefÃ¼hrt, strafmildernde (âallgemeine Zeitver-
hÃ¤ltnisseâ, Handeln auf Befehl) dagegen hoch und
hÃ¤ufig.

Zu einem im Vorspann eines Urteils bekundeten
âEntsetzenâ Ã¼ber Gewalttaten stand das Urteil regel-
mÃ¤Ãig in scharfem Widerspruch. Die Verfahren en-
deten Ã¼berwiegend mit FreisprÃ¼chen und Verfah-
renseinstellungen, und zwar in krasser Abweichung von
der Urteilspraxis zur sonstigen westdeutschen Krimina-
litÃ¤t. Die Sanktionierung fiel umso zurÃ¼ckhaltender
aus, je hÃ¶her die hÃ¶chstmÃ¶gliche Strafe bei einem
Delikt lag. Die meisten FreisprÃ¼che â 23 von 33 â er-
gingen bei Totschlag und Mord. âLebenslÃ¤nglichâ er-
hielt bei diesen zwei StraftatbestÃ¤nden nur ein TÃ¤ter.
FÃ¼nf der zehn ursprÃ¼nglich deshalb Angeklagten
wurden wegen geringer zu ahndender Delikte verurteilt.
Unbeachtlich der Deliktart lagen die Strafenmeist am un-
teren Rand des Strafrahmens.

Man sollte meinen, hier sei viel staatsanwaltlicher
Anlass fÃ¼r eine ÃberprÃ¼fung der Urteile gewesen.
TatsÃ¤chlich waren sich aber Richter und Staatsan-
wÃ¤lte bei der Strafzumessung am Ende ausnahms-
los einig. WÃ¤hrend die StraftÃ¤ter trotz nachsichti-
ger Urteile revisionsfreudig in die nÃ¤chste Instanz
eintraten, musste die Staatsanwaltschaft vom Justiz-
ministerium zum Revisionsantrag geradezu gezwun-
gen werden. Beim StrafmaÃ richtete sich die ober-
gerichtliche Kritik nie gegen Ã¼berzogene HÃ¤rte,
sie galt ausnahmslos Ã¼berzogener Duldsamkeit. Bei
RÃ¼ckÃ¼berweisungen zur erneuten Hauptverhand-

lung beharrten die Landgerichte dann durchgÃ¤ngig
auf ihrer alten Entscheidung. Energisch bis hin zur
RÃ¼cktrittsdrohung setzten die Richter ihre Linie ânach-
sichtiger Ahndungâ (S. 327) gegen den Widerspruch von
oben fort, was fÃ¼r ein Milieu traditioneller Staats-
hÃ¶rigkeit wie das der zeitgenÃ¶ssischen Justiz schon
etwas heiÃen soll.

Hinter der Strafzumessung blieb die faktische Straf-
verbÃ¼Ãung indessen weit zurÃ¼ck. Zwar waren die
Unterlagen lÃ¼ckenhaft, aber es ist zu erkennen, dass
nur ein sehr kleiner Teil der TÃ¤ter seine Strafe voll
verbÃ¼Ãte. Da die Strafen regelmÃ¤Ãig ganz unten an-
gesetzt waren, waren sie so angelegt, dass die TÃ¤ter
zahlreich von der lange schon diskutierten âWeihnachts-
amnestieâ des Jahres 1949 profitierten. Andere traten
die Haft aus anderen GrÃ¼nden nie an. Wer aber ein-
sitzen musste, wurde doch meist entweder nach Ver-
bÃ¼Ãung der fÃ¼r die bedingte Entlassung vorgeschrie-
benen Mindestzeit auf freien FuÃ gesetzt, wenn nicht
schon frÃ¼her.

Maier zeigt, wie in jeder Verfahrensphase unab-
hÃ¤ngig von der prozessualen Rolle das Verhalten der
Juristen darauf ausgerichtet war, den StraftÃ¤tern entge-
genzukommen. Diese Angeklagten bildeten in der Sicht-
weise von StaatsanwÃ¤lten und Richtern, von denVertei-
digern zu schweigen, eine Gruppe Beschuldigter eigener
Art, ausgestattet mit einem gesellschaftlichen wie justizi-
ellen Generalbonus. Als âKriminelleâ galten sie hier wie
im allgemeinen AlltagsverstÃ¤ndnis nicht. Zwanglos er-
gibt sich fÃ¼r die von Maier untersuchten FÃ¤lle, dass
das justizielle Bestreben, diese Klienten davonkommen
zu lassen, erfolgreich war. StaatsanwÃ¤lten und Rich-
tern gelang bei der strafrechtlichen Bearbeitung der na-
tionalsozialistischen Gewaltverbrechen die weitgehende
âSanktionsverweigerungâ (Kerstin Freudiger).

Maier findet ihre ErklÃ¤rungen fÃ¼r diese Tenden-
zen im politischen Raum und im gesellschaftlichen Dis-
kurs. Nur die Minderheit der NS-Verfolgten und ihrer
UnterstÃ¼tzer habe SÃ¼hne und Schuldausgleich einge-
fordert: eine einsame Stimme gegen einen mehrheitsge-
sellschaftlichen Chor der SchlussstrichbefÃ¼rworter, ge-
eint durch Ã¼ber 1945 hinweg tradierten âAntisemitis-
mus, Rassismus und Antikommunismus sowie der Auf-
fassung, selbst Opfer zu seinâ (S. 306). Die Justiz habe, so
Maier, als Teil dieser âÃffentlichkeitâ gehandelt und ge-
urteilt. Das ist naheliegend, bedenkt man nur einmal die
Dichte der ehemaligen âParteigenossenâ in den westalli-
ierten Besatzungszonen: nach 1945 hÃ¶her als zuvor und
in den Prozessjahren kontinuierlich weiter zunehmend.

2



H-Net Reviews

Wenn Maier abschlieÃend ihr Untersuchungsergebnis in
diesen Rahmen einordnet, bezieht sie sich jedoch nicht
nur auf die Literatur, sondern zugleich und mit zahlrei-
chen Referenzen auf Aussagen in den Verfahren selbst.

Die Studie von Regina Maier legt nahe, dass Juris-
ten am Werk waren, die ihre Entscheidungen an ver-
gangenheitspolitischen Intentionen ausrichteten, wie sie
zum Beispiel im Straffreiheitsgesetz von 1949 zum Aus-
druck kommen. Explizite Aussagen dazu in Verfahren
sind naturgemÃ¤Ã selten. In einer Amnestieentschei-
dung in einem der zwei Verfahren zum Genozid an der
Gruppe der Roma, die seit 1948 bis heute stattfanden
und mit Verurteilungen endeten, stellte das an den Ge-
richtsbezirk des LG Marburg angrenzende LG Siegen
1950 fest, das Straffreiheitsgesetz wolle âhinter Jahre
der Not, Sittenverwilderung und Rechtsverwirrung einen
Schlussstein [so!] setzenâ. Diese âstaatspolitische Ziel-
setzungâ nÃ¶tige zu einer Auslegung, die âdie ausserge-
wÃ¶hnlichen Massnahmen einer grosszÃ¼gigen Befrie-
digung [so!] und VersÃ¶hnungâ auf keinen Fall âverwi-
schenâ dÃ¼rfe. Zit. nach: Ulrich Friedrich Opfermann,
âSchlussstein hinter Jahre der Sittenverwilderung und
Rechtsverwirrungâ. Der Berleburger Zigeuner-Prozess,
in: Antiziganismuskritik 2,1 (2009) (in Vorb.). Sprachlich
missraten, ist diese Aussage in ihrem Inhalt sehr erhel-

lend.

Gut hÃ¤tte es daher der Arbeit getan, wenn Maier
anhand der NS-Biografien der involvierten Juristen die
Frage mit aufgenommen hÃ¤tte, ob bzw. inwieweit es ei-
ne biografische Schnittmenge mit den Angeklagten und
ihren UnterstÃ¼tzern gab, wie breit sie war und ob es
sich bei den Urteilen nicht auch um eine Form juristi-
scher Selbstverteidigung handelte.

Bei aller Zustimmung bleibt doch anzumerken, dass
die Verfasserin besser mehr Abstand zur Diktion der
Prozessmaterialien hergestellt hÃ¤tte. Ohne ein Zeichen
der Distanz Ã¼bernimmt sie kontaminiertes Wortgut
wie âFremdarbeiterâ oder âRussenâ bzw. âRusslandâ. Die
VVN war (und ist) kein âVereinâ, sondern eine âVereini-
gung fÃ¼r die Verfolgten desNaziregimesâ. âEndphasen-
verbrechenâ ist â ob nun als Plural von Phasen oder mit
ânâ als Fugenelement â ganz unÃ¼blich. Warum auch
dasWort in AnfÃ¼hrungszeichen setzen? Der Schreibstil
ist wenig lesefreundlich und durch einen BÃ¼ro-Ton be-
stimmt. Es wimmelt von Nominalisierungen, von âdies-
bezÃ¼glichâ, âseitensâ, âdem entgegenâ, âgetÃ¤tigten
Anzeigenâ usw. Und den vomDativ bedrÃ¤ngten Genitiv
setzt man nicht in seine Rechte ein, wenn man das Opfer
seinerseits als TÃ¤ter agieren lÃ¤sst.
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